
 

„Erdgas für Schwentinental“  
 
mit Festpreisgarantie bis zum 31.12.2010 
Liefervertrag für Privatkunden  
  
Achtung: nur begrenztes Angebot mit einer Gesamtmenge von 500.000m³  
 

zwischen              

 Name, Vorname  Geburtsdatum 

Anschrift:              

 Straße, Hausnummer  PLZ, Wohnort  

Kontaktdaten:              

 E-Mail - Adresse  Telefonnummer  
 
- nachstehend Kunde genannt - 
 
und der Stadtwerke Schwentinental GmbH, Theodor-Storm-Platz  1, 24223 Schwentinental  
 
- nachstehend Stadtwerke genannt - 
 
Die Stadtwerke verpflichten sich, dem Kunden Erdgas zu den Bedingungen dieses Vertrages zu liefern. Als 
wesentlicher Vertragsbestandteil gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erdgasbelieferung durch 
die Stadtwerke Schwentinental GmbH“. Diese wurden dem Kunden ausgehändigt und sind im Internet verfügbar. 
 

1. Derzeitiger Lieferant:       

 Kunden-/ Vertragsnummer der Verbrauchsstelle:       

 Es handelt sich um einen Umzug / Einzug zum:       

 durchschnittlicher Jahresverbrauch in kWh:       

 abweichende Lieferadresse, Straße + Hausnr.:       

 abweichende Lieferadresse, PLZ + Ort:       

 Zählernummer (zwingend erforderlich):       

 
Bitte fügen Sie eine Kopie Ihrer letzten Abrechnung  bei!  
Dieses stellt einen schnellen und fehlerfreien Lief erantenwechsel sicher.   

  Ich bin bereits Kunde bei den Stadtwerken Schwentinental. Kundennummer:       
 
2. Der Vertrag hat eine erstmalige Laufzeit bis zum 31.12.2010. Er verlängert sich danach automatisch um 12 

Monate, wenn er nicht drei Monate vor Vertragsende gekündigt wird. 
 

3. Das Entgelt für die gelieferte Energie setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:        
 

Arbeitspreis Erdgas:  4,538 Ct/kWh  (netto)   5,400 Ct/kWh  (brutto ) 
Grundpreis Erdgas:  10,00   €/Monat  (netto)   11,90 €/Monat  (bru tto)  

 
Es handelt sich hierbei um einen Festpreis für den im Endpreis enthaltenen Energieanteil, der  
Festpreis hat eine Gültigkeit bis zum 31.12.2010 un d gilt ab einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh. 
 
Der angegebene Erdgasnettopreis enthält die Erdgassteuer (derzeit 0,55 Ct/kWh für Erdgas, welches zum 
Heizen verwendet wird), sowie die Kosten für die Energielieferung und die Netznutzung einschließlich 
Messung und Abrechnung. Im Bruttopreis enthalten ist die gesetzlich gültige Umsatzsteuer in Höhe von 
gegenwärtig 19 %. Abrechnungsrelevant sind die Nettopreise, es kann zu Rundungsdifferenzen kommen. 
 

4. Die Stadtwerke erstellen eine Verbrauchsabrechnung jeweils zum 30. Juni eines Jahres. Gemäß Nr. 2.2 AGB 
werden vom 01.08. bis 01.06. des Abrechnungsjahres 11 Abschlagzahlungen fällig. 

 
5. Die Stadtwerke sind berechtigt nach Ablauf der Festpreisbindung die Preise nach billigem Ermessen 

anzupassen. § 315 BGB findet hier Anwendung. Preisänderungen werden dem Kunden 8 Wochen vorher 
schriftlich mitgeteilt. Bei Preisänderungen hat der Kunde ein Sonderkündigungsrecht, den Energieliefervertrag 
mit sechswöchiger Frist zum Datum des Wirksamwerdens der Preisänderung zu kündigen. 

 
 
 

 



 
 
6. Bei der Einführung oder Erhöhung von Steuern oder gesetzlichen bzw. hoheitlichen Abgaben und bei der 

Erhöhung von Netzentgelten innerhalb der Vertragslaufzeit sind die Stadtwerke berechtigt die 
Mehrbelastungen an den Kunden weiterzugeben. Bei Reduzierung dergleichen sind die Stadtwerke 
verpflichtet diese an den Kunden weiterzuleiten. Mögliche Änderungen erfolgen im selben Umfang und zum 
selben Zeitpunkt. Ein Sonderkündigungsrecht besteht in diesem Fall nicht. Die aktuellen Netzentgelte, welche 
Bestandteil des unter Punkt 3 angegebenen Entgeltes sind, sind auf der Homepage des jeweiligen 
Netzbetreibers veröffentlicht. 

 
7. Der Kunde erteilt den Stadtwerken mit Unterzeichnung dieses Vertrages die Vollmacht, alle für die Kündigung, 

Netzanmeldung und Nominierung erforderlichen Maßnahmen in seinem Namen  auszuführen, sofern ihm 
hierdurch keine Kosten entstehen. 

 
8. Der Kunde willigt ein, dass die Stadtwerke der für den Wohnsitz des Kunden zuständigen SCHUFA-

Gesellschaft Daten für die Beantragung, die Aufnahme und Beendigung des Liefervertrages übermitteln und 
Auskünfte über den Kunden erhalten. Unabhängig davon werden der SCHUFA auch Daten aufgrund 
nichtvertragsgemäßen Verhaltens übermittelt. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
nur erfolgen, soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Der Kunde kann Auskunft 
bei der SCHUFA über die gespeicherten Daten erhalten. 

 

9. Der Kunde wünscht folgenden Lieferbeginn:       
 
Sollte der Wunschtermin nicht realisiert werden können, akzeptieren beide Vertragsparteien den 
nächstmöglichen Termin als Datum des Lieferbeginns. Unter der Voraussetzung, dass alle für die Belieferung 
erforderlichen Maßnahmen erfolgt und positiv bestätigt worden sind, tritt dieser Vertrag mit Unterzeichnung 
durch die Stadtwerke in Kraft.  
 

10. Die Stadtwerke Schwentinental GmbH wird durch Unterschrift unter diesen Vertrag widerruflich ermächtigt die 
fälligen Beträge zu Lasten meines Kontos einzuziehen. 

Kreditinstitut:       Bankleitzahl:       

Kontoinhaber:       Kontonummer:       
 
11. Der Inhalt und die Voraussetzung der Energiekombi  der Stadtwerke Schwentinental ist der gemeinsame 

Bezug von Strom und Gas von der Stadtwerke Schwentinental GmbH. Der Kunde muss: 
1.) einen jährlichen Verbrauch von Gas von mindestens 10.000 kWh haben 
2.) für die Laufzeit des Vertrages auch elektrischen Strom für die gleiche Abnahmestelle bei den Stadtwerken 
Schwentinental beziehen 

 
12. Der Kunde hat Anspruch auf einen jährlichen Bonus in Höhe von 50 € (brutto), wenn er 12 Monate lang die 

Voraussetzungen nach Ziff. 11 erfüllt hat. Der Zeitraum von 12 Monaten berechnet sich jeweils ab Beginn des 
letzten geschlossenen Gas- oder Strom- Vertrages des Kunden. Der Bonus wird auf das Girokonto des 
Kunden überwiesen; eine Barauszahlung erfolgt nicht. 
 

        

Ort, Datum   Unterschrift Kunde  
 

Widerrufsbelehrung 
Mir ist bekannt, dass ich diese Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung in Textform 
bei der Stadtwerke Schwentinental GmbH ohne Begründung widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ich bestätige die Kenntnis des Widerrufsrechts durch meine 
Unterschrift.  
 
 

 
Unterschrift Kunde  

 

Bestätigter Lieferbeginn:       

 
 
 
 

Schwentinental, den  

 Datum, Stempel, Unterschrift 
Stadtwerke Schwentinental GmbH 

 


